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Betreff: Bundesgesetz über die Entwicklung und Weiterentwicklung des Wirtschafts-

standortes Österreich (Standort-Entwicklungsgesetz - StEntG) 

 

 

Vortrag an den Ministerrat 

 
 

Ein stabiler und qualitätsvoller Wirtschaftsstandort ist ein Basisbaustein eines funktio-

nierenden Staates. Die Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Attraktivität 

des Wirtschaftsstandortes hochzuhalten und gezielte Maßnahmen zur Deregulierung, 

Entbürokratisierung und Verfahrensbeschleunigung zu setzen. Gerade Verfahrensbe-

schleunigungen sind von zentraler Bedeutung, um umfassende Investitionen in den 

Wirtschafts-, Industrie- und Infrastrukturstandort Österreich generieren zu können. 

Das neu geschaffene Standortentwicklungsgesetz soll einen wesentlichen Beitrag dazu 

leisten. 

 

Im Standortentwicklungsgesetz soll ein spezielles Auswahlverfahren normiert werden, 

mit dem einzelne standortrelevante Vorhaben zur Entwicklung bzw. Weiterentwicklung 

des österreichischen Wirtschaftsstandortes identifiziert werden. Diese standortrelevan-

ten Vorhaben, denen das besondere öffentliche Interesse der Republik Österreich be-

stätigt wurde, sollen im Wege einer Verordnung kundgemacht werden. An diese 

Kundmachung werden in weiterer Folge verfahrensbeschleunigende Maßnahmen ge-

knüpft, die als lex specialis zu Bestimmungen des AVG, des VwGVG und des UVP-G 

2000 anzusehen sind. 

 

Mit dem Standortentwicklungsgesetz werden betreffend Verfahrensbeschleunigungen 

in Verwaltungsverfahren neue Wege gegangen. Um die Wirkung und Treffsicherheit 

des Gesetzes in der Praxis beurteilen zu können, soll dieses fünf Jahre nach Inkraft-



 

 Seite 2 von 2 

treten von der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und dem 

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie unter Einbindung des Stan-

dortentwicklungsbeirates evaluiert werden. Darüber ist der Bundesregierung Bericht 

zu erstatten. 

 

Ich stelle somit den  
 

Antrag, 
 

die Bundesregierung wolle diesen Gesetzesentwurf samt Vorblatt, Wirkungsfolgenab-

schätzung und Erläuterungen genehmigen und dem Nationalrat zur geschäftsord-

nungsmäßigen Behandlung weiterleiten. 

 

Anlagen 

 

Wien, am 20. November 2018 
Dr. Margarete Schramböck 


